
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
44

9 
62

0
A

1
*EP001449620A1*
(11) EP 1 449 620 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
25.08.2004 Patentblatt 2004/35

(21) Anmeldenummer: 03028857.5

(22) Anmeldetag: 16.12.2003

(51) Int Cl.7: B25B 1/24, B25B 1/10

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(30) Priorität: 27.01.2003 DE 20301221 U

(71) Anmelder: WPO Objekt- und
Fachraumeinrichtungen GmbH
89257 Illertissen (DE)

(72) Erfinder:
• Osterlehner, Edmund

89269 Vöhringen-Illerberg (DE)
• Kiehl, Micheal

89264 Weissenhorn (DE)

(74) Vertreter: Weber, Gerhard, Dipl.-Phys.
Patentanwalt
Postfach 2029
89010 Ulm (DE)

(54) Spannzangenanordnung

(57) Für eine Spannzangenanordnung an einem Werktisch wird vorgeschlagen, wenigstens eine der einander ge-
genüberstehenden Spannflächen mit einer Schicht aus einem zusammendrückbaren Material zu versehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spannzangenan-
ordnung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Derartige Spannzangenanordnungen an
Werktischen sind insbesondere im Ausbildungsbereich,
vorzugsweise in Form von durch lösbar befestigten Ar-
beitsmodulen flexibel nutzbaren Universal-Werkbänken
im Einsatz. Ein derartiger Universal-Werktisch mit einer
abnehmbaren Spannzangenanordnung ist z. B. aus der
DE 201 20 967 U1 bekannt.
[0003] Die bekannte Spannzangenanordnung enthält
in an sich bekannter Weise eine in zwei Führungsspin-
deln horizontal gegen eine Seitenfläche der Tischplatte
verschiebbare und unter Einschluss eines Werkstücks
gegen die Seitenfläche der Tischplatte verspannbare
bewegliche Spannbacke. Die Verschiebung und Ver-
spannung der beweglichen Spannbacke erfolgt mittels
einer drehbaren Gewindespindel. Die Spannbacke ist
durch zwei seitlich voneinander beabstandete Füh-
rungsspindeln geführt, so dass die von der Tischplatten-
Seitenfläche gebildete erste Spannfläche und die dieser
als zweite Spannfläche zugewandte Fläche der Spann-
backe parallel gehalten sind.
[0004] Beim Spannen von Werkstücken außerhalb
der Führungsspindeln ist die Haltewirkung der Spann-
zangen auf das Werkzeug unbefriedigend und ein ord-
nungsgemäßes und unfallsicheres Arbeiten nicht immer
zuverlässig möglich.
[0005] Das Einklemmen eines der Werkstückdicke
gleichen Hilfsstücks auf der gegenüberliegenden Seite
der Spannzange ist von der Handhabung ungünstig.
Gleiches gilt für den Vorschlag, an der Seitenfläche der
Werktischplatte an dem dem Werkstück abgewandten
Ende der Spannzange einen auf die Werkstückdicke
veränderlich einstellbaren Abstandshalter zwischen er-
ster und zweiter Spannfläche anzubringen.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Spannzangenanordnung der eingangs
genannten Art anzugeben, welche auch bei einseitig
eingespanntem Werkstück eine verbesserte Haltewir-
kung zeigt.
[0007] Die Erfindung ist im Patentanspruch 1 be-
schrieben. Die abhängigen Ansprüche enthalten vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfin-
dung.
[0008] Die Anbringung einer Schicht aus einem ela-
stisch zusammendrückbaren Material an wenigstens ei-
ner der sich zum Spannen eines Werkstücks gegen-
überstehenden Spannflächen führt mit geringem Auf-
wand überraschend zu einer wesentlich verbesserten
Haltewirkung bei seitlich, insbesondere außerhalb der
Führungsspindeln eingespannten Werkstücken. Die
Spannfläche ist wenigstens teilweise, vorzugsweise
durchgehend mit dem elastisch zusammendrückbaren
Material, nachfolgend kurz als Material bezeichnet, ver-
sehen.
[0009] Die erfindungsgemäß vorgesehene Schicht

aus elastisch zusmmendrückbarem Material auf einer
Spannfläche einer Spannzangenanordnung ist nicht
vergleichbar mit der von metallischen Schraubstöcken
oder Schraubzwingen bekannten Maßnahme, die
Werkstückoberfläche durch auf die Andrückflächen auf-
gesetzte Kunststoffkappen zu schützen.
[0010] Das Material zeigt vorteilhafterweise eine Sho-
re-Härte von wenigstens 60, insbesondere wenigstens
70. Die Shore-Härte des Materials beträgt vorteilhafter-
weise höchstens 85, insbesondere höchstens 80.
[0011] Das Material zeigt vorteilhafterweise eine Zu-
sammendrückung von wenigstens 15 %, insbesondere
wenigstens 25 %. Die Zusammendrückung beträgt vor-
teilhafterweise höchstens 60 %, insbesondere höch-
stens 40 %.
[0012] Die Schichtdicke des Materials im entspann-
ten, unbelasteten Zustand. beträgt vorteilhafterweise
wenigstens 2 mm, insbesondere wenigstens 3 mm, und
höchstens 8 mm, insbesondere höchstens 6 mm. Eine
bevorzugte Schichtdicke beträgt ca. 4 mm.
[0013] Die Rückfederung des Materials ist vorteilhaf-
terweise größer als 75 %. Die Dichte des Materials liegt
vorzugsweise zwischen 0,65 g/cm3 und 0,8g/cm3.
[0014] Die dem Werkstück zugewandte Oberfläche
des Materials ist vorteilhafterweise rutschhemmend und
zeigt vorzugsweise gegenüber Holz als Werkstück ei-
nen größeren Haftreibungskoeffizient als eine gehobel-
te Hartholzoberfläche als Spannfläche. Das Material ist
vorzugsweise in Plattenform auf die Spannfläche auf-
geklebt. Die Spannfläche ist vorzugsweise eine Massiv-
holzoberfläche.
[0015] Das Material enthält vorteilhafterweise Kork
und/oder Gummi, Kautschuk, Latex oder dergleichen
und besteht vorzugsweise aus einer als Gummikork be-
kannten Mischung dieser Materialien, insbesondere mit
überwiegendem Korkanteil. Die Verwendung von Gum-
mikorkplatten ist von besonderem Vorteil.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
enthält die Spannzangenanordnung eine relativ zur
Tischplatte des Werktisches verstellbare und leicht lös-
bar mit dem Werktisch verbundene bewegliche Spann-
backe, wie an sich aus der eingangs genannten DE 201
20 967 U1 bekannt, wobei die an der beweglichen
Spannbacke befindliche zweite Spannfläche mit einer
Schicht des Materials versehen ist. Die dieser gegen-
überstehend an einer vertikalen Seitenfläche des Werk-
tischs ausgebildete erste Spannfläche der Spannzan-
genanordnung ist dabei vorzugsweise nicht mit dem
Material versehen.
[0017] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die Abbildungen noch weiter veranschaulicht. Dabei
zeigt:

Fig. 1 eine Spannsituation mit einer bekannten
Spannzangenanordnung,

Fig. 2 eine entsprechende Situation mit einer erfin-
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dungsgemäßen Spannzangenanordnung.

[0018] In Fig. 1 ist ein quaderförmiges Werkstück WS
in das einer Ecke des Werktisches WT zuweisende En-
de einer gebräuchlichen Spannzangenvorrichtung au-
ßermittig eingespannt. Die Spannzangenvorrichtung,
welche in vorteilhafter Ausführung insbesondere auch
lösbar mit dem Werktisch verbunden sein kann, enthält
eine relativ zum Werktisch WT horizontal verschiebbare
Spannbacke SB, welche in zwei seitlich voneinander
beabstandeten Führungsspindeln FS geführt und durch
Drehung einer Gewindespindel GS, z. B. über eine
Handkurbel HK relativ zum Werktisch WT bewegbar ist.
[0019] Die Seitenfläche SFT des Werktisches bildet
eine erste Spannfläche und die dieser gegenüber ste-
hende und zu dieser im wesentlichen parallele Fläche
SFB der Spannbacke SB eine zweite Spannfläche der
Spannzangenanordnung. Die Verschiebung der Spann-
backe SB relativ zum Werktisch WT erfolgt in Richtung
der Flächennormalen der Spannflächen SFT, SFB.
[0020] Das außermittige Einspannen des quaderför-
migen Werkstücks WS führt zu einer geringfügigen Ver-
kippung der Spannbacke SB aus der exakten Parallel-
lage der Spannflächen. Die über die Spannbacken auf
das Werkstück ausgeübte Kraft konzentriert sich auf ei-
nen kurzen endständigen Abschnitt im Längsverlauf
des horizontal länglichen Werkstücks mit einer kleinen
Anlagefläche des Werkstücks an dem Spannflächen
und hoher Materialspannung am eingespannten Werk-
stückende. Das Werkstück ist nicht hinreichend fest ge-
halten und das eingespannte Werkstückende kann
durch die quasi punktuell hohe Spannung beschädigt
werden. Die Konzentration der Spannung im Werkstück
ist durch mehrere Spannungsstufen im Verlauf des
Werkstücks mit unterschiedlichen grafischen Texturen
angedeutet.
[0021] Demgegenüber ergibt sich bei der in Fig. 2
skizzierten erfindungsgemäßen Spannsituation, welche
vom Aufbau mit der in Fig. 1 skizzierten weitgehend
identisch angenommen sei und als wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal eine auf der Spannfläche SFB der
Spannbacke SB aufgeklebte Platte EM aus elastisch
zusammendrückbarem Material aufweist, durch die Zu-
sammendrückung des Materials eine große Anlageflä-
che des Werkstücks an den Spannflächen SFT und SFB
bzw. dem darauf befindlichen Material und eine gleich-
mäßigere Spannungsbelastung des Werkstücks mit ins-
besondere wesentlich verringerter Spitzenbelastung.
[0022] Die vorstehend und die in den Ansprüchen an-
gegebenen sowie die den Abbildungen entnehmbaren
Merkmale sind sowohl einzeln als auch in verschiede-
ner Kombination vorteilhaft realisierbar. Die Erfindung
ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele
beschränkt, sondern im Rahmen fachmännischen Kön-
nens in mancherlei Weise abwandelbar. Insbesondere
können andere Materialien, z. B. Polymere, mit ähnli-
chen Eigenschaften wie die angegebenen Materialien
zum Einsatz kommen. Die Schichtdicken, deren ange-

gebene bevorzugte Werte auf die typischen Spannzan-
genmaßen abgestimmt sind, können bei von diesen ty-
pischen Spannzangenmaßen deutlich abweichenden
Maßen andere optimale Werte annehmen. Die gegebe-
nenfalls lösbare Befestigung und Führung der Spann-
backe an dem Werktisch kann auf verschiedene an sich
bekannte Arten erfolgen. Insbesondere bei dauerhaft an
dem Werktisch verbleibender Spannzangenanordnung
kann das elastisch zusammendrückbare Material auch
an der tischseitigen Spannfläche oder an beiden Spann-
flächen angeordnet sein.

Patentansprüche

1. Spannzangenanordnung an einem Werktisch mit
einer ersten und einer dazu parallelen zweiten
Spannfläche, wobei die Spannflächen relativ zuein-
ander geführt verschiebbar und unter Einschluss ei-
nes Werkstücks in Richtung der Flächennormalen
verspannbar sind, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine der beiden Spannflächen zu-
mindest teilweise mit einer Schicht aus einem ela-
stisch zusammendrückbaren Material versehen ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Material eine Shore-Härte von
wenigstens 60, insbesondere von wenigstens 70
aufweist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material eine Shore-Härte
von höchstens 85, insbesondere von höchstens 80
aufweist.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material einen
Zusammendrückungswert von wenigstens 15 %,
insbesondere von wenigstens 25 % aufweist.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material einen
Zusammendrückungswert von höchstens 60 %,
insbesondere von höchstens 40 % aufweist.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material in ent-
spanntem Zustand eine Schichtdicke von wenig-
stens 2 mm, insbesondere von wenigstens 3 mm
aufweist.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material in ent-
spanntem Zustand eine Schichtdicke von höch-
stens 8 mm, insbesondere höchstens 6 mm auf-
weist.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
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durch gekennzeichnet, dass die dem Werkstück
zugewandte Oberfläche des Materials rutschhem-
mend ausgebildet ist.

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material als
Platte auf die Spannfläche aufgeklebt ist.

10. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material Kork
enthält.

11. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material Gum-
mi, Kautschuk und/oder Latex enthält.

12. Anordnung nach Anspruch 10 und 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material Gummikau-
tschuk ist.

13. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannfläche ei-
ne Massivholzoberfläche ist.

14. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Spannflä-
che an einer lösbar am Werktisch befestigbaren
Spannbacke ausgebildet und mit dem Material ver-
sehen ist.

15. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Spannflä-
che durch eine Seitenfläche der Werktischplatte ge-
bildet und nicht mit dem Material versehen ist.
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